
Vorlage anläßlich der Fachtagung 1998/3 der Betreuungsvereine  

Betreuungsrechtsänderungsgesetz  
Inhalt und Auswirkung in der richterlichen Praxis 

(Axel Bauer, Vormundschaftsrichter am AG Frankfurt) 

Inhalte des BtÄndG im Überblick  

Zusammengefaßt steht fest, daß zum 01.01.1999  

• die Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuer auf 600 DM erhöht wird 
• dem ehrenamtlichen Betreuer über die Pauschale hinaus keine Ansprüche auf Ersatz nicht 

geringfügiger Aufwendungen (Einzelbeträge über 5 DM) zustehen 
• die Unterhaltsansprüche des Betreuten gegen den ehrenamtlichen Betreuer bei der 

Ermittlung der Mittellosigkeit vor Zahlung der Aufwandspauschale aus der Staatskasse nicht 
berücksichtigt werden 

• eine Berufsbetreuung nach der Legaldefinition des § 1836 I 3, 4 BGB n.F. erst dann vorliegt 
wenn der Betreuer mehr als 10 Betreuungen führt oder die für die Führung der Betreuungen 
erforderliche Zeit voraussichtlich 20 Wochenstunden nicht unterschreitet 

• der Berufsbetreuer kalenderjährlich der Betreuungsbehörde die Zahl der von ihm geführten 
Betreuungen, die dafür insgesamt in Rechnung gestellte Zeit, den in Rechnung gestellten 
und den erhaltenen Geldbetrag mitteilen muß 

• der Betreute für die Betreuerentschädigung sein Einkommen und Vermögen nach Maßgabe 
der §§ 84, 88 BSHG einsetzen muß, soweit das Einkommen des Betreuten die 
Einkommensgrenzen der Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen übersteigt 

• die Unterhaltsansprüche des Betreuten bei der Bestimmung der Mittellosigkeit als 
Einkommen des Betreuten gelten 

• der Betreute als mittellos gilt, wenn er das von ihm nach §§ 84, 88 BSHG einzusetzende 
Einkommen und Vermögen nicht, nur in Raten oder nur im Wege der gerichtlichen 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen aufbringen kann 

• die Entschädigung des Betreuers aus der Staatskasse zu einem zehnjährigen Regreß der 
Staatskasse gegen den Betreuten bzw. dessen unterhaltsverpflichtete Erben führt 

• die Vergütung der Berufsbetreuer aus der Staatskasse nach § 1 des 
Berufsvormündervergütungsgesetzes je nach Ausbildungsabschluß gestaffelt 35, 45 oder 60 
DM/Std. beträgt 

• die genannten Stundensätze bei Vergütung der Berufsbetreuer aus der Staatskasse nach der 
Übergangsregelung des § 1 III des Berufsvormündervergütungsgesetzes bis zum 30.06.2000 
ausgesetzt werden können und die Betreuervergütung in Höhe der bis zum 01.01.1999 
gezahlten Stundenvergütung bis zu einem Höchstsatz von 60 DM/Std. festgesetzt werden 
darf 

• eine Erhöhung des Stundensatzes der Berufsbetreuer um weitere 15 DM/Std. bei 
außergewöhnlich schwierigen Betreuungen bei Vergütung aus der Staatskasse nicht möglich 
ist 

• die Pauschalierung der Vergütung des Berufsbetreuer und die Zeitbegrenzung einer 
Berufsbetreuung zugleich mit der Bestellung des Betreuer angeordnet werden kann 

• die Bundesländer eine Erhöhung der Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuer und 
des Stundensatzes für Berufsbetreuer nicht vornehmen dürfen 

• der Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung gegenüber der Betreuung durch Berufsbetreuer 
ausdrücklich im Gesetz verankert wird 

• der Staatskasse ein Beschwerderecht gegen die Beibehaltung der Berufsbetreuung zusteht, 
wenn ihrer Auffassung nach auch eine ehrenamtliche Betreuung ausreichen würde 



• die Zulässigkeit von Rechtsmitteln in Entschädigungsverfahren zwecks Vereinheitlichung 
der Rechtsprechung neu geregelt wird  

• die Eignung und die Aufgabe des Betreuer darauf gerichtet ist, in dem gerichtlich 
bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten "rechtlich" zu besorgen und 
ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen 

• die Wirkung von Vollmachten im Bereich der risikoreichen ärztlichen Eingriffe (§ 1904 
BGB) und der freiheitsentziehenden Maßnahmen (§ 1906 BGB) gestärkt wird 

• die Betreuuungsbehörden und –vereine zu einer stärkeren Information der Bevölkerung über 
die Möglichkeit der privaten Vorsorge durch Vollmacht verpflichtet werden 

• es bei den Aufweichungen des Verfahrensrechts im Hinblick auf die Pflicht zur persönlichen 
richterlichen Anhörung und ärztlichen Begutachtung bei der Erweiterung der Betreuung, die 
Pflicht zur Bestellung eines Verfahrenspflegers und im Hinblick auf die Pflicht zur 
Begutachtung durch externe Sachverständige in Genehmigungsverfahren nach § 1904 BGB 
bleibt 

• die externe Begutachtung durch die Sterilisation nicht ausführende Ärzte im Verfahren zur 
Genehmigung der Einwilligung des Betreuer in einer Sterilisation ausdrücklich 
vorgeschrieben wird.  

Schon zum 01.07.1998 hingegen tritt die Öffnungsklausel für landesrechtliche Bestimmungen zur 
Zulassung, Umschulung und Fortbildung von Berufsbetreuern nach § " des 
Berufsvormündervergütungsgesetzes in Kraft. 

Mit der abschließenden Zustimmung zum BtÄndG in der Fassung der Beschlußempfehlung des 
Vermittlungsausschusses hat der Bundesrat eine Entschließung gefaßt, in der es u. a. heißt: 

"Der Bundesrat sieht im Betreuungsrechtsänderungsgesetz nur einen ersten Schritt, die bei 

Umsetzung des neuen Rechts in die Praxis zutage getretenen Unzulänglichkeiten zu reduzieren. Er 

hält es für unverzichtbar, die Reformüberlegungen alsbald fortzusetzen und insbesondere 

Möglichkeiten zu entwickeln, wie die Zahl der Betreuungsfälle durch Alternativlösungen verringert, 

der Verwaltungsaufwand im Betreuungswesen reduziert und durch Stärkung des Ehrenamtes der 

Kostenaufwand für beruflich tätige Betreuer in Grenzen gehalten werden kann. Es ist 

sicherzustellen, daß bislang fehlgeleitete Ressourcen sowohl bei Gericht als auch bei den Betreuern 

selbst im Interesse der Betroffenen für die eigentliche Betreuungsarbeit freigesetzt werden."  

 
 


